Marktgestutzte Beschaffung Schwarzstartfahigkeit —
Erlauterung zu Parametern W,.. und T,

Einsatzprofil fir den Schwarzstart (beispielhafte Darstellung).

Dauer abhangig vom Netzwiederaufbauplan
des UNB, im Bereich von 0 h bis zu 72 h (abzgl.
Tin Und Dauer zur Herstellung der
Einsatzbereitschaft (t, bis t,)), Ublicherweise
nicht mehr als wenige Stunden.

Blackout
Zustand

t, = Aufforderung des UNB, sich zur
Zuschaltung der Schwarzstartanlage

Die fir die Leistungsbereitstellung im Umfang von W, vorzuhaltende
Mindestmenge an Primarenergie ist durch den Anbieter zu ermitteln. Zur
Ermittlung der Primarenergiemenge kann — abweichend von der beispielhaften

B (Primar-)Energie fur T,;,
O Primarenergie fur W

min

Darstellung — vereinfachend von einer konstanten Einspeisung in einem
definierten kalkulatorischen Betriebspunkt ausgegangen werden. Weitere
Regelungen zur Mindestmenge an Primarenergie siehe § 4 Abs. 8ff des

Mustervertrags.
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t,' = Aufforderung des UNB unmittelbar vor
der Leistungseinspeisung, mit der
Schwarzstartanlage das Hochfahrnetz unter
Spannung zu setzen.

TRANSNET BW

t3 I— t3 = t2+ Tmin

Weitere Erlauterungen:

* Unabhéngig von der Zeitdauer T, und der
vorzuhaltenden Primarenergiemenge fir die
Leistungsbereitstellung im Umfang von
W, ist durch den Anlagenbetreiber eine
schwarzfallfeste Sprach- und
Datenkommunikation tGber 72h ab t,
sicherzustellen.

» Nach dem Zeitpunkt t; hat die
Schwarzstartanlage samtliche Pflichten
identisch zu anderen Erzeugungsanlagen
zu erflllen. Bis zur vollstéandigen
Wiederaufnahme des Marktgeschehens
erfolgt somit die Fahrweise nach Kénnen &
Vermoégen nach Vorgabe des UNB.

Tin = Dauer, fur die die Anlage nach Herstellung der Einsatzbereitschaft in t,
mindestens einsatzbereit fur die Schwarzstartfahigkeit sein muss. Vgl. hierzu
Mustervertrag, § 4 Abs. 7.

Zur Gewahrleistung der Anforderung aus Mustervertrag § 4 Abs. (7) Satz 1
bendtigte (Primar-)Energie ist durch den Anlagenbetreiber zusatzlich zum fiir die
Leistungsbereitstellung im Umfang von W, erforderlichen Umfang zu bevorraten
(und muss durch Anbieter anlagenspezifisch ermittelt werden).
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	Folie 1: Marktgestützte Beschaffung Schwarzstartfähigkeit – Erläuterung zu Parametern WMin und TMin

